
281 Durchführung der Hauptverhandlung §234

1.1. Zum Ausschluß der Öffentlichkeit vgl. §211.

1.2. Die zeitweise Ausschließung der Öffentlichkeit 
im Interesse des Kindes ist erforderlich, wenn die 
psychische Belastung des Kindes durch seine Ver
nehmung vor einem größeren Zuhörerkreis Auswir
kungen auf seine künftige Entwicklung befürchten 
läßt. Durch den Ausschluß der Öffentlichkeit kann 
evtl, auch eine Befangenheit des Kindes bei der Ver
nehmung gemindert werden. Bei der Entscheidung 
sind vor allem der psychische Zustand des Kindes 
und sein Entwicklungsstand zu berücksichtigen.

1.3. Die zeitweise Ausschließung der Öffentlichkeit 
im Interesse der Wahrheitserforschung ist ebenfalls 
unter Berücksichtigung des Lebensalters des Kindes 
erforderlich, wenn seine Vernehmung vor einem

größeren Personenkreis Auswirkungen auf den 
Wahrheitsgehalt seiner Aussagen (z. B. aus Angst 
oder Geltungsbedürfnis) haben könnte.

1.4. Der Beschluß über die zeitweise Ausschließung 
der Öffentlichkeit ist öffentlich zu verkünden. Die 
Beschlüsse über die zeitweise Ausschließung der Öf
fentlichkeit und über die Wiederherstellung der Öf
fentlichkeit sind in das Protokoll aufzunehmen.

2. Die Unterrichtung der Öffentlichkeit über das Er
gebnis der Vernehmung umfaßt die beweiserhebli
chen Informationen und hat unmittelbar nach Wie
derherstellung der Öffentlichkeit zu geschehen. Die 
Tatsache der Unterrichtung ist im Protokoll der 
Hauptverhandlung festzuhalten.

§234
Entlassung von Zeugen und Sachverständigen

Die vernommenen Zeugen und Sachverständigen dürfen sich nur mit Genehmigung des Vorsitzenden 
vom Ort der Verhandlung entfernen. Der Staatsanwalt, der Verteidiger und der Angeklagte sind vor
her zu hören.

1. Die Genehmigung des Vorsitzenden als Vorausset
zung für die Entfernung von Zeugen und Sachver
ständigen sichert, daß sie auch zur Verfügung ste
hen, wenn sie noch zu einem späteren Zeitpunkt der 
Beweisaufnahme vernommen oder anderen Beweis
personen gegenübergestellt werden sollen. Der Vor
sitzende kann einen Zeugen oder Sachverständigen 
aber schon vor Beendigung der Beweisaufnahme 
entlassen oder ihm gestatten, sich zeitweise (z. B. bis 
zum nächsten Verhandlungstag) aus dem Verhand
lungssaal zu entfernen. Vernommene Zeugen oder 
Sachverständige sind, wenn sie zur Wahrheitserfor
schung nicht mehr benötigt werden, zu entlassen 
(vgl. OG-Inf. 1/1983 S. 14). 2

2. Die Entscheidung über die Entlassung ist nach 
Anhörung des Staatsanwalts, des Verteidigers sowie 
des Angeklagten durch den Vorsitzenden im Einver
nehmen mit den beisitzenden Richtern zu treffen. 
Das gleiche gilt für die Erlaubnis zu einer zeitwei
sen Entfernung. Des Anhörens der genannten Ver
fahrensbeteiligten bedarf es nicht, wenn ein Zeuge 
oder ein Sachverständiger von einem ihm zustehen
den Aussageverweigungsrecht (vgl. §§ 26, 27) Ge
brauch gemacht hat oder festgestellt worden ist, daß 
auf einen Sachverständigen die Ausschließungs

gründe des §39 Abs.4. i.V. m. § 157 Ziff. 1-4 zutref
fen. Der Zeitpunkt der Entlassung des Zeugen oder 
des Sachverständigen ist in das Protokoll aufzuneh
men, da nur für die Zeit der notwendigen Anwesen
heit beim Gericht Anspruch auf Entschädigung be
steht (vgl. §§ 6 ff. Entschädigungs-AO).

3. Entlassene Zeugen oder Sachverständige können 
an der weiteren Verhandlung, sofern die Öffentlich
keit nicht ausgeschlossen ist, als Zuhörer teilneh
men. Ihre erneute Vernehmung ist zulässig, danach 
bedarf es der erneuten Entlassung.

4. Entfernung ohne Genehmigung: Entfernt sich der 
erschienene Zeuge oder Sachverständige ohne Ge
nehmigung des Vorsitzenden aus dem Verhand
lungssaal oder der Zeuge vor seiner Vernehmung 
aus dem ihm zum Aufenthalt angewiesenen Raum, 
so können ihnen eine Ordnungsstrafe und die durch 
ihr unerlaubtes Entfernen verursachten Auslagen 
auferlegt werden (vgl. §31 Abs. 1, §41 Abs. 2). Die 
Vorführung des Zeugen ist zulässig (vgl. §31). Wird 
das ungenehmigte Entfernen nachträglich ausrei
chend entschuldigt, sind die angeordneten Maßnah
men aufzuheben.


